
Amts- und Informationsblatt mit Stadtteil Orschweier

Nachruf

Die Stadt Mahlberg trauert um 

Herrn Herbert Röske 
- Träger der Bürgermedaille der Stadt Mahlberg -

Der Verstorbene hat sich durch sein großes, beispielhaftes und ehrenamtliches Engagement 
große Verdienste um die Stadt Mahlberg und die örtlichen Vereine erworben. Als Initiator, 
Ideengeber des Stadtfestes, des Weihnachtsmarktes und des Seniorentreffs sowie als treiben-
de Kraft hat er für die Weiterentwicklung und Förderung der dörflichen Gemeinschaft, der 
örtlichen Vereine und des Gemeinwesens einen wesentlichen Beitrag geleistet. Zudem war er 
von 1978 – 2008 beratendes Mitglied des Marktausschusses.

Für seine herausragenden Verdienste wurde ihm am 23.03.2006 die Bürgermedaille der Stadt 
Mahlberg verliehen.

In Dankbarkeit und Anerkennung seines verdienstvollen Wirkens für die Stadt und die örtli-
chen Vereine und Einrichtungen werden wir ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.

Mahlberg, den 4. März 2016

Für die Bürgerschaft und den Gemeinderat 

Dietmar Benz 
Bürgermeister
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STADTVERWALTUNG MAHLBERG
rathausplatz 7 - 77972 Mahlberg
http://www.mahlberg.de - stadt@mahlberg.de
telefon: 07825/8438-0  Fax: 07825/8438-38
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00 uhr
Freitag  08.00 bis 13.00 uhr
Mittwoch  14.00 bis 18.00 uhr
Öffnungszeiten Bürgerbüro (Rathausplatz 3):
Montag: 7.00 bis 13.00 uhr und 15.00 bis 18.00 uhr
Dienstag:  7.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch: 7.30 bis 12.00 uhr und 14.00 bis 18.00 uhr
Donnerstag: 7.30 bis 12.00 uhr
Freitag:  7.00 bis 13.00 uhr
Zentrale/Sekretariat Hauptamt/Internet/
Hallenvermietung/Mitteilungsblatt
(Frau sanfilippo)  8438-10
sanfilippo.stadt@mahlberg.de
Zentrale - (Frau hiller)  8438-11
hiller.stadt@mahlberg.de
Vorzimmer Bürgermeister Benz
(Frau Mirabile)  8438-13
mirabile.stadt@mahlberg.de
Touristik/Tabakmuseum
(Frau Jörger)  8438-12
joerger.stadt@mahlberg.de  Fax: 8438-39
Bürgerbüro/Passamt/
Renten/Sozialamt/Fundbüro
(Frau bücheler)  8438-25
buecheler.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
(Frau Peuckert)  8438-20
peuckert.stadt@mahlberg.de
Hauptamt/Bauamt/
Ordnungsamt/Personalamt
(Frau huber) huber.stadt@mahlberg.de  8438-15
Bautechnisches Amt  
(herr spitzer, bautechniker)  8438-22
spitzer.stadt@mahlberg.de  Fax: 8438-40
Rechnungsamt
(herr Kalt) kalt.stadt@mahlberg.de  8438-16
(Frau Koch) koch.stadt@mahlberg.de  8438-18
(Frau rauscher) rauscher.stadt@mahlberg.de  8438-23
Gemeindekasse
(Frau griesbaum) 
griesbaum.stadt@mahlberg.de 8438-17
(herr Drescher)
drescher.stadt@mahlberg.de  8438-24
Steueramt/Liegenschaftsverwaltung
(herr Fiehn) fiehn.stadt@mahlberg.de  8438-19
Standesamt/Friedhof
(Frau sonneck)  8438-21
sonneck.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
GWS-Hausmeister  0160/94648858
herr hinzpeter
Hansjakob Förderschule
hausmeister herr Zehnle  0170/5851976
Bauhof  07825/870125
Bauhofleiter (herr gass)  0170/7830990
Wassermeister bereitschaft 0151/20329274
hr. Jäger und andere siehe rechts unten.
Forstrevierleiter (herr Wilting)  0179/3922433
 oder 07825/432562, Fax: 07825/877971
Feuerwehr www.ffw-mahlberg.de
Kommandant (h. ackermann)  07822/44357
Jugendwart (herr Müller)  07825/2230
ORTSVERWALTUNG ORSCHWEIER
hauptstraße 43 - 77972 Mahlberg
tel. 07822/1332 Fax-nr. 07822/780244
ortsverwaltung@orschweier.info
Ortsvorsteher bernd Dosch priv.  07822/449120
sprechzeit: Dienstag  18.30 bis 20.00 uhr,
Öffnungszeiten Frau Weber:
Montag   15.00 bis 17.00 uhr
Mittwoch  09.00 bis 11.30 uhr
JUGENDZENTRUM
tel. 07825/869119, Fax: 07825/877239
juze-mahlberg@online.de
Öffnungszeiten:
Montag:    15.00 - 20.00 uhr
Dienstag:            geschlossen
Mittwoch:    14.00 - 20.00 uhr
Donnerstag:    15.00 - 19.00 uhr
Freitag:    15.00 - 22.00 uhr

Apotheken
Freitag, 04.03.16
hirsch-apotheke Ding-
lingen, 77933 lahr, baden 
(Dinglingen)
Samstag, 05.03.16
schlüssel-apotheke, 
77933 lahr, baden 
Wiegandt´sche apotheke, 
77955 ettenheim
Sonntag, 06.03.16
Kloster-apotheke seelbach,  
77960 seelbach, schutter
apotheke im riedhaus, 
77974 Meißenheim, baden
Montag, 07.03.16
apotheke Friesenheim, 
77948 Friesenheim, baden
rhein-apotheke grafen-
hausen, 77966 Kappel-
grafenhausen
Dienstag, 08.03.16
apotheke am storchen-
turm, 77933 lahr, baden
Mittwoch, 09.03.16
apotheke am Klinikum 
lahr, 77933 lahr, baden
Donnerstag, 10.03.16
Zentral-apotheke in der 
arena, 77933 lahr, baden
Freitag, 11.03.16
schloss-apotheke lahr, 
77933 lahr, baden
Karls-apotheke Kippen-
heim, 77971 Kippenheim

Apothekennotdienst
Baden-Württemberg
www.lak-bw.de

Kath. Öffentliche
Bücherei
Öffnungszeiten:
sonntags: 10.00 - 11.00 uhr
mittwochs: 16.00 - 17.00 uhr
im untergeschoss des  
Kindergartens Mahlberg 
(sitzungsraum) 
an Feiertagen geschlossen.

Kindertagespflege  
südliche Ortenau
Doler Platz 7, 77933 lahr, 
tel.: 07821/92376-32 -33, 
Fax: 07821/92376-40
kitapf.lahr@diakonie-ortenau.de 
www.ortenauer-kindertagespflege.de

Störungsstellen
-  entstörungsnummer 

badenova (erdgas-/ 
Wasser- und Wärmever-
sorgung) 0800/2767767

-  entstörungsnummer enbW 
(strom)  0800 3629-447

-  unitymedia tV-Kabelnetz-
betreiber (Kundenservice) 
0711/54888150

Opfertelefon
116006
täglich von 07.00-22.00 uhr

Wassermeister
Jäger Klaus, betriebsleiter 
0170 / 22407-41
hummel lothar
0170 / 22407-42 
bruder thomas
0170 / 22407-43
bereitschaft
0151/20329274

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
am Mittwochnachmittag, an Feiertagen
und am Wochenende über DrK:
Arzt:  tel. 116 117
Zahnarzt:  tel: 0180 3 222 555- 11
Notfallpraxen in der Ortenau
lahr, Klostenstraße 19, 77933 lahr
Öffnungszeiten: samstag, sonn- und Feiertag von 
9 bis 21 uhr

Notruf
notruf europaweit  112
Polizei  110
Polizeiposten ettenheim  07822/4 46 95-0
Feuerwehr u. rettungsdienst  112
Krankentransport 0781/19222
Vergiftungsinformationszentrale  0761/19240
telefonseelsorge (kostenfrei)  0800-1110111

Wichtige Rufnummern
sozialstation ettenheim  07822/9299
ambulante Krankenpflege
bernd sannert  07821/32202
ambulante und stationäre
Krankenpflege lahr (nur notfälle)  07825/87770
Pflegezentrum Mahlberg
Krankenpflege edgar Kenk  07825/86390
tierkörperbeseitigung  07774/93390
Zweckverband abfallbehandlung
Kahlenberg (ZaK)  07822/89460
Deponie sulz  0172/5128603
abfallberatung  0781/8059600
straftaten Opfertelefon 116006
(tägl. von 07 bis 22 uhr)

VHS Außenstelle Mahlberg
Frau schaub,  tel.: 07822/4335892
vhs-mahlberg@web.de

Arbeiterwohlfahrt KV Ortenau e. V.
ambulante Pflege und essen auf rädern
tel.: 07821/21553
AGJ Suchtberatung Lahr
Psychosoziale beratung- ambulante behandlung-
Prävention, Friedrichstraße 7, 77933 lahr,
tel. 07821/26650, Fax. 07821/921470
außenstelle ettenheim
spitalgasse 1, 77955 ettenheim, tel. 07822/9299

Nachbarschaftshilfe Kippenheim und
Mahlberg e. V.
spitalstraße 3 (seniorenwohnanlage),
77971 Kippenheim, tel. 07825/5200
sprechzeiten:
täglich 9.00 bis 11.00 uhr
und nach Vereinbarung

Postagentur - Eisenbahnstr. 37
Mo., Di., Do., Fr. 09.00 - 12.30 u. 14.30 - 17.30 uhr
Mi. 09.00 - 12.30 uhr, sa. 09.00 - 12.00 uhr
tel. 07825/2792

DB-Agentur - Reisebüro im Bahnhof
inh. Diana schmid, bahnhofstr. 46, 
77972 Mahlberg-Orschweier, 
tel. 07822/44 82 95, Fax: 07822/44 82 97, 
Öffnungszeiten:
Montag + Freitag 08.00-12.00 und 14.30-18.00 uhr
Dienstag + Donnerstag durchgehend 08.00-18.00 uhr 
sa 09.00-12.00 uhr, Mittwoch und sonntag geschlossen
e-mail: info@reisebuero-im-bahnhof.com
www.reisebuero-im-bahnhof.com

Apotheken
Karls-apotheke, Mahlberg 07825/27 00
Karls-apotheke, Kippenheim 07825/84 46-0
Marien-apotheke, ettenheim 07822/31 20
rohan-apotheke, ettenheim 07822/52 10
Wiegandt’sche-apotheke, ettenheim 07822/13 00
rhein-apotheke, grafenhausen 07822/65 40
schloss-apotheke, rust 07822/86 51 70
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Aus der Arbeit des Gemeinderats
Gemeinderatssitzung vom 29. Februar 2016

1.  Breitbandausbau
  hier:   Vorstellung der Planung zum Ausbau des Breit-

bandnetzes in der Kernstadt durch die Telekom
Die Deutsche telekom stellte die Planung hinsichtlich des 
Dsl-ausbaus in der gemeinderatssitzung vor.

Der durch die telekom geplante, sowie von der bundesnetz-
agentur bestätigte ausbau sieht vor, dass die Kabelverzweiger 
(KVz = graue Kästen am straßenrand) im ausbaugebiet mit 
der neuen glasfaser-technologie angeschlossen werden. Die 
Kupferleitungen zu den häusern bleiben bestehen. Dennoch 
sind an diesen ausgebauten KVz dann geschwindigkeiten 
von bis zu 100 Mbis/s im Download und 40 Mbit/s im upload 
möglich. Damit erhalten bürger Zugang zu breitbandigen 
Dienstleistungen wie z.b. entertain.
Der ausbau der telekom soll ab März starten und die tiefbauar-
beiten bis ende Juni abgeschlossen sein, sodass anschließend 
die software- und installationsarbeiten durchgeführt werden 
können, die bis ende des Jahres abgeschlossen sein werden.

Der ausbau der Deutschen telekom erfolgt im Ortsnetz mit 
der Vorwahl „07825“. gegenüber dem landkreis wurde im 
herbst 2015 seitens der telekom ein ausbau des Ortsnetzes 
mit der Vorwahl „07822“ innerhalb 36 Monate zugesichert. 
Der gemeinderat forderte gleichzeitig einen ausbau der breit-
bandinfrastruktur für den Ortsteil Orschweier im Jahre 2017.

2.   Neuwahl der Mitglieder bzw. Neubesetzung des 
Gutachterausschusses und Wahl seines Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters (für die Amtsperiode vom 
01.02.2016 – 31.01.2020)

Die amtszeit des derzeitigen gutachterausschusses der stadt 
Mahlberg endete mit ablauf des 31.01.2016.  Deshalb hatte 
der gemeinderat der stadt Mahlberg für die nächsten 4 Jahre 
einen neuen gutachterausschuss zu bestellen und dessen 
Vorsitzenden und stellvertreter zu wählen.

Die aufgabe des gutachterausschusses besteht darin, eine Kauf-
preissammlung zu führen, sie auszuwerten und alle zwei Jahre 
die bodenrichtwerte zu ermitteln, sowie auf antrag gutachten 
über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten grund-
stücke sowie rechten an grundstücken zu erstellen.

Zu Mitgliedern des gutachterausschusses wurden gewählt:
Vorsitzender und gutachter:  Manfred steiner
stv. Vorsitzender und gutachter:  Markus Kromer
gutachter:       Jochen baum
          Marion Zehnle
          thorsten loschwitz
           Wolfgang ehret-

Weber (neu hinzu-
gewählt)

als Vertreter der Finanzbehörde wurden bestätigt: Manfred 
Vetter und als stellvertreter norbert schienle.

3.   Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Kernstadt“ 
(DSP) der Stadt Mahlberg

  hier:   Aufstockungsantrag und Zuschussbewilligung 
Städtebauförderung im Jahr 2016

Die stadt Mahlberg hat im Jahre 2009 einen antrag auf 
aufnahme in das landessanierungsprogramm gestellt, 
welchem mit einem Zuwendungsbetrag von 1.000.000,00 
eur für einen bewilligungszeitraum von 01.01.2010 – 
31.12.2018 für die städtebauliche sanierungsmaßnahme 
„Kernstadt“ Denkmalschutzprogramm West-neumaßnahme 
stattgegeben wurde. Mit beteiligung der stadt ergibt sich 
daraus ein Förderrahmen von 1.666.667,00 eur.

bis zum Jahre 2015 konnte der Förderrahmen auf 4.500.000 
eur erhöht werden. Für das Programmjahr 2016 hat die stadt 
Mahlberg erneut einen aufstockungsantrag gestellt, welchem 
mit 100.000 eur stattgegeben wurde. Dadurch erhöht sich 
der Förderrahmen, unter berücksichtigung des städt. anteils, 
nochmals auf 4.666.667,00 eur. nach berücksichtigung der 
bereits ausbezahlten Zuwendungen und der gewährten 
aufstockung 2016, verbleibt ein abrufrest von 715.436,00 
eur.

insgesamt konnten durch das stadtsanierungsprogramm 
bislang 5 Privatmaßnahmen und 4 städt. Maßnahmen durch-
geführt werden. 8 weitere Maßnahmen befinden sich derzeit 
in der umsetzung. es ist absehbar, dass noch einige 
Maßnahmen kommen werden, bei welchen derzeit noch die 
notwendigen Modernisierungserhebungen durchgeführt 
werden.

4.   Annahme einer zweckgebundenen Geldspende des 
Förderkreises Oberrheinisches Tabakmuseum über 
5.000 EUR

im rahmen der Jahreshauptversammlung des Förderkreises 
Oberrheinisches tabakmuseum Mahlberg e.V. am Freitag, 
12.02.2016 hat herr Wolfgang Ohnemus, Vorsitzender des 
Förderkreises Oberrheinisches tabakmuseum, herrn bürger-
meister benz einen scheck in höhe von 5.000,00 eur über-
reicht. Die spende soll zweckgebunden für die instandset-
zung der aushang-/schaukästen am Oberrheinischen tabak-
museum sowie im bereich der Fassade des ehemaligen 
Feuerwehrgerätehauses Mahlberg verwendet werden. Mit der 
neuerlichen spende beläuft sich das gesamte spendenauf-
kommen auf 125.000 eur.

Für das stetige engagement des Förderkreises und seiner 
Mitglieder wurde besonders gedankt.

Der gemeinderat nahm die zweckgebundene geldspende in 
höhe von 5.000,00 eur vom Förderkreis Oberrheinisches 
tabakmuseum Mahlberg e.V. für das Oberrheinische tabak-
museum zur instandsetzung der aushang-/schaukästen 
dankend an.

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
anb-reiff Verlag, Marlener straße 9, 77656 Offenburg herr alexander erb
telefon: 07 81 / 5 04-14 55, telefax: 07 81 / 5 04-14 69 telefon: 0 78 21 / 9 20 99 11
e-Mail: anb.anzeigen@reiff.de telefax: 0 78 21 / 9 20 99 19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 uhr e-Mail: alexander.erb@reiff.de

Zustellprobleme: stadtverwaltung Mahlberg, telefon: 0 78 25 / 84 38-0 
Aboservice: 08 00 / 5 13 13 13 (kostenlos), leserservice@reiff.de
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Stadt Mahlberg
Wahlkreis (Nummer und Name)

50 Lahr

Wahlbekanntmachung
1. Am 13. März 2016 findet die Wahl zum 16. Landtag von Baden-Württemberg statt.

Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
Zahl

3
- allgemeine Wahlbezirke -
eingeteilt:2. Die Gemeinde 1) bildet einen Wahlbezirk X ist in folgende 2)

Nummer des
Wahlbezirks Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum 3)

001-01
Mahlberg, Gemarkung Mahlberg, Straßen: (A) Ahornstraße – (J)
Jupiterweg

Grund- und Werkrealschule,
Seeweg 28 –rollstuhlgerecht-

001-02
Mahlberg, Gemarkung Mahlberg, Straßen: (K) Kapuzinerstraße –
(W) Wassergartenstraße

Grund- und Werkrealschule,
Seeweg 28 – rollstuhlgerecht
-

002-03 Mahlberg, Gemarkung Orschweier Ortsverwaltung, Hauptstraße
43, Sitzungssaal

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2016 übersandt worden sind,
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann.

X Der Briefwahlvorstand tritt zusammen

um
Uhrzeit

16.00 Uhr in
(Sitzungsraum)

Der Grund- und Werkrealschule, Seeweg 28, 77972 Mahlberg, Schulküche
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3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er/sie eingetragen ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat (siehe Nr. 4).

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen und die Wahlbenachrichtigung abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.

Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie
auf dem Stimmzettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Kreise ein Kreuz einsetzt oder
durch eine andere Art der Kennzeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen Wahlvor-
schlag er/sie sich entscheiden will.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Ände-
rung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers/der Wählerin hinweisenden
Zusatz enthält.
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie
bei jeder sonstigen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags.

Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlzelle des Wahlraums gekennzeichnet und
in der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit
dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. Der/Die Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer nicht lesen
kann oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet,
die sie bei der Hilfestellung von der Wahl eines/einer anderen erlangt hat.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Ort, Datum

Mahlberg, 04.03.2016
Bürgermeisteramt

Benz, Bürgermeister
Unterschrift, Amtsbezeichnung

Auf den Aushang in der Informationssäule auf dem Rathausplatz und im Aushangkasten der Ortsverwaltung
im Stadtteil Orschweier in der Zeit vom 04.03.2016 bis 11.03.2016, jeweils einschließlich, wird hingewiesen.
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Beantragung von Briefwahlunterlagen/
Wahlscheine 
briefwahlunterlagen/Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
den 11. März 2016, 18:00 uhr, im bürgerbüro, rathausplatz 3, 
schriftlich, mündlich (nicht fernmündlich) oder elektronisch 
beantragt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Samstag, 12. März 2016, 12.00 Uhr ein neuer Wahlschein 
ausgestellt werden.

im Falle nachweislich plötzlicher erkrankung, durch die ein 
aufsuchen des Wahlraums am sonntag nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren schwierigkeiten möglich ist, kann der 
antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden.
bitte melden sie sich in diesem Fall vorab telefonisch (tel. 
07825/8438-15) im Wahlamt an.

Verlegung des Termins der 
Einwohnerversammlung
Wir haben die einwohnerschaft bereits darüber informiert, 
dass die diesjährige einwohnerversammlung am Dienstag, 
den 22.03.2016 in der Mehrzweckhalle Orschweier stattfinden 
soll. leider kann dieser termin nicht eingehalten werden, so 
dass die einwohnerversammlung verschoben werden muss.

Die einwohnerversammlung findet nunmehr statt am
Mittwoch, den 8. Juni 2016, 19:30 Uhr

in der Mehrzweckhalle Orschweier.

Wir werden rechtzeitig vor dem termin nochmals über die 
themen, die zur Diskussion stehen, informieren und sie zur 
einwohnerversammlung über das Mitteilungsblatt einladen.

Wir bedanken uns für ihr Verständnis.
Stadtverwaltung 

Öffnungszeiten des Museumscafés:

13.03.2016   14:00 uhr – 16:30 uhr 
17.04.2016   14:00 uhr – 16:30 uhr
Die bewirtung übernimmt die Kita st. anna.

Fortsetzung der Reihe  
kultureller Veranstaltungen  
in der „Fabrikantenvilla“
nach der 1. kulturellen Veranstaltung in der „Fabrikantenvilla“ 
am 06.11.2015 wird am 

Mittwoch, den 16. März 2016, 19:00 Uhr

die stadt eine weitere kulturelle Veranstaltung durchführen.

herr Dr. Dirk schindelbeck, wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
vom bundesministerium für Forschung und bildung geför-
derten Projekt „PolitCigs" hamburg-Jena-Wien, das sich im 
rahmen des Forschungsschwerpunkts „Die sprache der 
Objekte“ mit geschichte, symbolwelten und gesellschaftli-
cher bedeutung der Zigaretten befasst, wird einen interes-
santen Vortrag unter dem Motto „gold im Mund und smyrna 
in der nase“ halten.

Wir laden alle interessenten zu dieser kulturellen Veranstal-
tung schon heute recht herzlich ein und möchten sie bitten, 
sich diesen termin vorzumerken.

Stadtverwaltung 

Kreativwerkstatt in der 
Fabrikantenvilla Mahlberg
Mit selbstgemachten liegen sie voll im trend. nicht nur für 
Frauen ist handarbeiten etwas, nein, auch für Männer - vor 
allem die jungen Männer sind mittlerweile auf den geschmack 
gekommen. Die selbst gehäkelte Mütze, der kuschelige schal 
oder die coolen socken werden zunehmend zum hingucker 
und finden bei Jung und alt, auch bei der Freundin, große 
anerkennung.

Frau Petra Faust übernimmt die leitung der Kreativwerkstatt 
und wünscht sich an den Donnerstagen rege teilnahme. 

Zum diesem treff ist jeder herzlich eingeladen - auch über 
Mahlbergs grenzen hinaus. Die teilnahme ist kostenlos ohne 
vorherige anmeldung. Der treff findet immer donnerstags von 
18.30 bis ca. 21.00 uhr statt. bringen sie am besten etwas 
zum handarbeiten mit, dann macht es so richtig spaß!

sprechen sie darüber und bringen sie Freunde, Verwandte 
und bekannte einfach mit!

Programm in der Fabrikantenvilla

Termine 1. Halbjahr 2016 in der Fabrikantenvilla:

05.03.2016   Vhs-Vortrag „Zieletag“ 9:30 uhr – 16:30 uhr (fällt aus wegen zu geringer teilnehmerzahl)
ab 07.03.2016  jeweils montags: Deutschunterricht für asylsuchende, asylkreis Mahlberg  18:00 uhr – 20:00 uhr
09.03.2016   Vhs-Vortrag „Wie sie ihren Körper wirkungsvoll entsäuern“   18:00 uhr – 20:15 uhr
13.03.2016   Museumscafe geöffnet (Kita st. anna)    14:00 uhr – 16:30 uhr
16.03.2016   (2. Veranstaltung in der Mahlberger Kulturreihe)
      Vortrag Dr. schindelbeck, „gold im Mund und smyrna in der nase“   19.00 uhr – 22.00 uhr
23.03.2016   Vhs-Vortrag „Frau – trau dich“    19:00 uhr – 21:15 uhr
06.04.2016   Vhs-Vortrag „gesundheit geht durch den Darm“    18:00 uhr – 20:15 uhr
17.04.2016   Museumscafe geöffnet (Kita st. anna)    14:00 uhr – 16:30 uhr
01.05.2016   eröffnung Oberrheinisches tabakmuseum
13.05.2016   Feierabendhock des DrK Ortsvereins Mahlberg
29.05.2016   Kinderfest des Fördervereins Kita st. Josef Orschweier    14:00 uhr – 17:00 uhr

Jeden Donnerstag findet von 18.30 Uhr – 21.00 Uhr
der wöchentliche Handarbeitstreff statt.
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Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
2016
Der Ortenaukreis ist als aufgabenträger für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPnV) für die nahverkehrsplanung in 
seinem Kreisgebiet zuständig. Der nahverkehrsplan (nVP) 
bildet den rahmen für die entwicklung des öffentlichen 
nahverkehrs und ist zur sicherung und Verbesserung des 
ÖPnV bei bedarf fortzuschreiben.

Das landratsamt Ortenaukreis hat der stadt Mahlberg einen 
überarbeiteten entwurf des nahverkehrsplans vorgelegt, mit 
der bitte, sich bis zum 08.04.2016 zurückzumelden bzw. stel-
lung zu nehmen.

Wer den entwurf des nahverkehrsplans einsehen möchte, 
kann dies bei der stadt Mahlberg tun. Der fortgeschriebene 
nahverkehrsplan 2016 liegt bei der stadt Mahlberg, bürger-
meistervorzimmer, Frau Mirabile, vom 07.03. bis 05.04.2016 
aus.

Stadtverwaltung

Allgemeinverfügung über einen 
verkaufsoffenen Sonntag
am sonntag, den 13.03.2016 findet im rahmen der Veran-
staltung Drive-Mobilitätsmesse/Kräuterfest in ettenheim in 
der Zeit von 12.00 uhr bis 17.00 uhr ein verkaufsoffener 
sonntag statt. 
aus diesem anlass wird den Firmen trigeMa, grace 
gmbh, bonacelli Moda gmbh, Joker Jeans Ohg und 
Krämer Pferdesport im gewerbegebiet DYn a 5 über eine 
allgemeinverfügung erlaubt, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
17.00 Uhr das geschäft zu öffnen.
einzelheiten sind aus dem aushang in der informations-
säule auf dem rathausplatz und im aushangkasten südlich 
der Ortsverwaltung im stadtteil Orschweier in der Zeit vom 
04.03.2016 bis 11.03.2016, jeweils einschließlich, ersicht-
lich.

Bürgermeisteramt

Achtung, Hunde- und Katzenbesitzer
 Mit dem Frühlingserwachen stellt sich auch 
gleichzeitig der nachwuchs der wildle-
benden tiere ein. Voraussetzung für eine 
aufzucht der Jungtiere ist eine möglichst 
störungsfreie Kinderstube.  leider wird 
immer wieder festgestellt, dass durch unver-
nünftige spaziergänger, stöbernde hunde 
und streunende Katzen störungen verur-
sacht werden.  Die Folge ist, dass brütende 
Vögel ihre nester verlassen und Jungtiere, 
wie z. b. von Feldhasen und Fasanen 
verscheucht werden und oft ihre eltern nicht 
mehr finden bzw. wegen der mangelnden 
Fürsorge zu tode kommen.  Dies kann 
vermieden werden.  Deshalb bitten wir sie 
dringend, im Frühjahr ihre hunde bei 
spaziergängen anzuleinen.  beaufsichtigen 
sie ihre Katzen und treffen sie Vorkeh-
rungen, dass sie bei den brütenden singvö-
geln in den gärten nicht zu große schäden 
anrichten.

Mit inkrafttreten des neuen Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz zum 01.04.2015 gelten nun folgende bestimmungen:

§ 49
Schutz der Wildtiere vor Hunden und Hauskatzen

(1)   Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte 
Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem 
Jagdbezirk hunde, die erkennbar Wildtieren nachstellen 
und diese gefährden, mit schriftlicher genehmigung der 
Ortspolizeibehörde im einzelfall töten, wenn

1.  das einwirken auf ermittelbare halterinnen und halter
  sowie begleitpersonen erfolglos war und

2.   andere mildere und zumutbare Maßnahmen des Wildtier-
schutzes, insbesondere das einfangen des hundes, nicht 
erfolgsversprechend sind.

Das recht nach satz 1 umfasst nicht die tötung von blinden-, 
hirten-, Jagd-, Polizei- und rettungshunden, die als solche 
kenntlich sind.

(2)   Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte 
Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem 
Jagdbezirk streunende hauskatzen mit genehmigung der 
unteren Jagdbehörde in Wildruhegebieten nach § 42 und 
mit genehmigung der zuständigen naturschutzbehörde in 
schutzgebieten nach den Vorschriften des naturschutz-
rechts im einzelfall töten, sofern der schutz - zweck es 
erfordert und andere mildere und zumutbare Maßnahmen 
nicht erfolgversprechend sind.

(3)   lebend gefangene hunde und Katzen sind als Fundsa-
chen zu behandeln.

Stadtverwaltung

Zurückschneiden von 
Sträuchern und Bäumen 
an öffentlichen Straßen 
und Verkehrsflächen     

immer wieder beklagen sich Fußgänger bei der stadtverwal-
tung, dass die gehwege nur eingeschränkt nutzbar sind, weil 
hecken und bäume zu weit in die gehwege hineingewachsen 
sind und der Fußgängerverkehr dadurch behindert und teil-
weise sogar gefährdet wird. auch auto- und radfahrer können 
im bereich von Kreuzungen den Verkehr im bereich des sicht-
dreieckes oft nicht ausreichend überblicken. außerdem ist 
teilweise die straßenbeleuchtung zugewachsen, so dass eine 
ausreichende ausleuchtung der Verkehrsfläche verhindert 
wird.

Über gehwegen ist ein lichtraumprofil von mindestens 2,50 m 
und entlang von straßen von mindestens 4,50 m höhe freizu-
halten.

Verschmutzen oder zerreißen Fußgänger sich an diesen über-
stehenden hecken und bäumen ihre Kleidung oder stolpern 
sie beim ausweichen über die bordsteinkante, können unter 
umständen erhebliche schadenersatzforderung gegen die 
grundstückseigentümer entstehen, die durch das Zurück-
schneiden leicht vermieden werden können.

außerdem beklagen sich die landwirte, dass am Ortsrand 
von der angrenzenden Wohnbebauung hecken und sträucher 
so weit in die landwirtschaftlichen grundstücke hineinge-
wachsen sind, dass sie die bewirtschaftung erschweren.
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nach dem straßengesetz von baden-Württemberg sind die 
eigentümer und bewirtschafter von grundstücken, die an 
öffentliche straßen oder Verkehrsflächen angrenzen und im 
bereich der grundstücksgrenzen zu dieser Verkehrsfläche 
bäume oder sträucher gepflanzt haben, verpflichtet, diese 
soweit zurückzuschneiden, dass sie nicht über die grund-
stücksgrenze hinausragen und somit die sicherheit und 
leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.

Wir bitten deshalb alle besitzer solcher grundstücke, die 
bepflanzung entlang von öffentlichen straßen und Fußwegen 
zu kontrollieren und gegebenenfalls bis auf die grundstücks-
grenze zurückzuschneiden, damit die straßen, gehwege und 
landwirtschaftsflächen unbehindert genutzt bzw. bewirt-
schaftet werden können und eine Verkehrsgefährdung 
vermieden wird.

bei der Freihaltung der Verkehrsflächen sind während der 
Vegetationsperiode vom 01.03. bis 30.09. die bestimmungen 
des naturschutzgesetzes zu beachten. ein maßvolles Zurück-
schneiden kann im einzelfall jedoch erfolgen, wobei darauf zu 
achten ist, dass freilebende arten, insbesondere brütende 
Vögel, nicht beeinträchtigt werden.

Stadtverwaltung

Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
in gärten- und auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten grundstücken fallen immer wieder abfälle an, die 
manchmal - mehr oder weniger zulässig - verbrannt werden, 
was dann oftmals auch mit Ärger verbunden ist. 
Deshalb weisen wir ausdrücklich auf die derzeitige 
Rechtslage hin:
01.  Pflanzliche abfälle aus den hausgärten dürfen kostenlos 

auf die grünschnittrecycling-anlage singler in der Feld-
straße 61 in Orschweier, gebracht werden. Dies gilt aber 
nicht für baum- und strauchwurzeln sowie für Äste über 
einer bestimmten Dicke. 

02.  Pflanzliche abfälle, die in hausgärten oder auf landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzten grundstücken 
anfallen, dürfen im rahmen der nutzung dieser grund-
stücke durch Verrotten, insbesondere liegenlassen, 
untergraben, unterpflügen und Kompostieren beseitigt 
werden, wobei allerdings keine geruchsbelästigungen 
auftreten dürfen. Wichtig ist dabei, dass diese entsorgung 
auf einem grundstück nur für die auf diesem Grund-
stück gewachsenen Abfälle möglich ist. Das Zusam-
menfahren von abfällen von verschiedenen landwirt-
schaftlichen grundstücken auf ein grundstück ist also 
nicht zulässig. 

03.  Nur im Außenbereich dürfen pflanzliche abfälle von 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten grund-
stücken auf dem grundstück, auf dem sie anfallen, auch 
verbrannt werden, sobald sie aus landbautechnischen 
gründen oder wegen ihrer beschaffenheit nicht in den 
boden eingearbeitet werden können. sie müssen dabei 
zur Verbrennung so weit wie möglich zu haufen oder 
schwaden zusammengefasst werden; flächenhaftes 
abbrennen ist nicht zulässig.  

04.  Die abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter 
möglichst geringer rauchentwicklung verbrennen, wobei 
etwa durch Pflügen eines randstreifens der Verbren-
nungsvorgang so zu steuern und klein zu halten ist, dass 
das Feuer ständig unter Kontrolle gehalten werden kann 
und dass durch rauchentwicklung keine Verkehrsbehin-
derung oder sonstige erheblichen belästigungen sowie 
kein gefährlicher Funkenflug entstehen kann. 

05.  Mit solchen Feuern ist von autobahnen ein abstand von 
mindestens 200 m, von bundes , landes- und Kreis-
straßen ein abstand von mindestens 100 m und von 
gebäuden und baumbeständen von mindestens 50 m 
einzuhalten.  

06.  bei starkem Wind sowie in der Zeit von sonnenuntergang 
bis sonnenaufgang dürfen keine abfälle verbrannt 
werden. 

07.  Feuer und glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle 
vollständig erloschen sein. Die Verbrennungsrückstände 
sind baldmöglichst in den boden einzuarbeiten. 

08.  Das Verbrennen größerer Mengen pflanzlicher abfälle ist 
der Ortspolizeibehörde (stadtverwaltung Mahlberg) recht-
zeitig unter der angabe der uhrzeit von wann bis wann 
(mindestens 1 tag) vorher anzuzeigen. Dies gilt auch, 
wenn ortsnahe abfälle verbrannt werden.  

09.  ausnahmsweise dürfen pflanzliche abfälle von rebkul-
turen und Obstanlagen auch außerhalb des grundstücks, 
auf dem sie anfallen, verbrannt werden. 

10.  Ordnungswidrig handelt, wer diesen Vorschriften zuwider-
handelt. er muss mit einem erheblichen bußgeld 
rechnen.

11.  Löst ein ordnungswidrig in der Ortslage oder im 
Außenbereich angezündetes Feuer eine Alarmierung 
der Feuerwehr aus, muss der Feuerwehreinsatz dem 
Verursacher in Rechnung gestellt werden. Dies gilt 
unabhängig von der Größe des Feuers.

stadtverwaltung

Rauchverbot in den Wäldern
Zu richtigem Verhalten in den deutschen 
Wäldern hat die schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald aufgefordert. in ganz Deutsch-
land steigt mit gutem Frühlingswetter das 
Waldbrandrisiko, warnt die Organisation. 
Viel zu wenig bürger wissen, dass es nicht 

nur im trockenen hochsommer, sondern auch im Frühjahr 
zu bränden in den Wäldern kommen kann. ein Waldbrand 
in dieser Jahreszeit würde besonders vielen Jungtieren ein 
grausames ende bereiten.

Deshalb beachten sie bitte unbedingt:
Von März bis Oktober gilt im Wald absolutes Rauchverbot!

Stadtverwaltung

Ehrungsfeierlichkeiten
Die stadt Mahlberg ehrt seit Jahren Jugendliche und erwach-
sene für deren erfolge und leistungen im sportlichen und 
kulturellen bereich. eine solche ehrung wollen wir auch in 
diesem Jahr in gebührender art und Weise vornehmen.
im Jahr 2016 finden die ehrungsfeierlichkeiten am 

Donnerstag, dem 14. April 2016, 18.00 Uhr
im Sitzungssaal des historischen Rathauses in Mahlberg 
statt.
in diesem Jahr werden wiederum geehrt:
a)  Jugendliche und Erwachsene für deren sportliche und 

kulturelle Leistungen auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und 
Bundesebene
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b)  aktive Vorstandschaftsmitglieder und Übungsleiter 
sowie insbesondere auch Jugendleiter für 5, 10 und 
mehrjährige Tätigkeit im Verein

und
c) Blutspender
geehrt werden Personen, die in Mahlberg oder Orschweier 
ihren Wohnsitz haben, auch wenn diese nicht in hiesigen 
Vereinen leistungen erbracht haben.

Wir bitten die örtlichen Vereine deshalb um Meldung zu a + b 
bis spätestens 07. März bei der stadtverwaltung Mahlberg, 
bürgerbüro,  Frau Jörger (tel. 07825/8438-12). Der leistungs-
nachweis bzw. die urkunde ist mit vorzulegen.

Wir informieren sie heute schon über die Veranstaltung und 
bitten alle Vereine, jetzt schon ihre Meldelisten für die 
ehrungsfeierlichkeiten vorzubereiten bzw. uns zuzuleiten und 
sich den Veranstaltungstermin vorzumerken.

Stadtverwaltung Mahlberg

Gärtnergepflegtes Grabfeld  
auf dem Mahlberger Friedhof
auf dem Friedhof in Mahlberg können Verstorbene in einem 
anspruchsvoll gestalteten gräberfeld ihre letzte ruhe finden. 
Dieses bestattungsangebot beinhaltet grabstätten in park-
ähnlicher umgebung, die dauerhaft von qualifizierten Fried-
hofsgärtnern gepflegt werden. errichtet wurde die anlage von 
der stadt Mahlberg, der genossenschaft badischer Fried-
hofsgärtner eg sowie der gärtnerei Jäger aus ettenheim. Die 
initiatoren richten sich damit vor allem an die angehörigen, die 
sich nicht um die grabpflege kümmern können oder wollen. 
Das  grabfeld hebt sich mit seiner natürlichen gestaltung 
deutlich von den traditionellen gräbern in reih und glied ab. 
sanft geschwungene linien und die abwechslungsreiche 
bepflanzung mit hochwertigen stauden und edlen gehölzen 
lassen die anlage wie einen kleinen, liebevoll gestalteten 
garten wirken. Die einzelnen grabstätten sind ohne sichtbare 
grenzen in die anlage eingebettet und verschmelzen dezent 
mit der rahmenbepflanzung. Dadurch bilden sie eine harmo-
nisch aufeinander abgestimmte einheit, ohne ihren individu-
ellen Charakter zu verlieren. Die genaue grabstelle wird von 
grabsteinen markiert, auf denen die namen der Verstorbenen 
verewigt sind. anonyme bestattungen sind hier nicht möglich. 
Die anlage bietet Platz für erd- und urnengräber mit individu-
ellen grabsteinen sowie urnenbeisetzungen in einer urnenge-
meinschaft am baum. Die grabstätten werden dauerhaft mit 
bodendeckern begrünt. ein zusätzliches blumenbeet, welches 
jahreszeitlich bepflanzt wird, unterstreicht auf Wunsch die 
persönliche Verbundenheit zum Verstorbenen. 
bei den einzelnen grabstätten für sarg- bzw. urnenbeiset-
zungen kann der nutzungsberechtigte unter einhaltung 
bestimmter Vorgaben einen individuellen grabstein anfertigen 
lassen. bei der urnenbeisetzung am baum werden die namen 
der Verstorbenen an Findlingen angebracht. 
hinter der idee des neuen grabfeldes steht vor allem der 
Wunsch vieler Menschen nach einem individuell gestalteten 
grab als Ort für das gedenken an den Verstorbenen, auch 
wenn sie sich nicht um die grabpflege kümmern können oder 
wollen. beim gärtnergepflegten gräberfeld wird die Dauer-
grabpflege automatisch von der gärtnerei Jäger aus etten-
heim übernommen. Der Pflegeaufwand, der für viele oft belas-
tend ist, entfällt dadurch. um das für die komplette nutzungs- 
bzw. ruhezeit der grabstätte zu einem festen Preis und ohne 
Folgekosten sicherzustellen, wird beim graberwerb ein Dauer-
grabpflege-Vertrag mit der genossenschaft badischer Fried-
hofsgärtner eg abgeschlossen. Die berufsständische Organi-
sation mit sitz in Karlsruhe garantiert damit die langfristige 
grabpflege und kontrolliert regelmäßig die arbeiten der 
verantwortlichen Friedhofsgärtner vor Ort. 

aufgrund der besonderen gestaltung der anlage sind im gärt-
nergepflegten grabfeld einheitliche Pflegearbeiten möglich. 
Dadurch fallen die Kosten für die grabpflege geringer aus als 
bei einem einzelgrab. Die Preise variieren je nach grabart 
zwischen 116 euro und rund 279 euro pro Jahr.  hinzu 
kommen jeweils die kommunalen bestattungsgebühren. 
informationen zum gärtnergepflegten grabfeld auf dem 
Friedhof in Mahlberg erhalten sie bei der Friedhofsverwaltung 
der stadt Mahlberg, Frau sonneck telefonisch unter (0 78 25) 
8438-21. Weitere informationen zur genossenschaft badi-
scher Friedhofsgärtner sowie zur Dauergrabpflege finden sie 
im internet unter www.dauergrabpflege-baden.de.

Friedhofsverwaltung

3. Ortenauer Kreisputzete  
am Samstag, den 19. März 2016
Die 3. Ortenauer Kreisputzete findet am samstag, 19. März 
2016 statt. interessierte bürger, Vereine, schulklassen und 
Kindergärten können sich ab sofort bei der stadtverwaltung 
Mahlberg, Frau sanfilippo, tel. 07825/8438-10 oder per 
e-Mail: stadt@mahlberg.de zur teilnahme an der Kreisputzete 
anmelden.
Hinweise zur Putzete: Die abfälle sollten – wenn möglich – 
mit abfallzangen aufgenommen werden. Eimer und Müll-
zangen sollten von den Teilnehmern selbst mitgebracht 
werden. Wenn sie von hand eingesammelt werden, dann 
müssen handschuhe getragen werden. Keinesfalls abfälle mit 
der bloßen hand aufnehmen.
Insbesondere Grundschüler und Kindergartenkinder 
müssen von den Begleitpersonen vor der Putzete darauf 
hingewiesen werden, dass sie spitze und scharfe Gegen-
stände nicht selbst einsammeln dürfen, sondern Erwach-
sene zu Hilfe rufen müssen.
Nach der Aktion wird an jeden Teilnehmer ein Zuschuss 
von 4 EUR ausbezahlt.

Terminankündigung
Das Oberrheinische tabakmuseum, das 
dieses Jahr in die 25. Museumssaison 
geht, wird zum 01.05.2016 wieder für 
die besucher geöffnet.

am 22. Mai 2016 findet der 39. interna-
tionale Museumstag, der in diesem Jahr 

das thema  „Museen in der Kulturlandschaft“ aufgreift, statt. 
Der eintritt ist an diesem tag frei.
um  14.00 uhr und um 16.00 uhr finden an diesem tag 
sonderführungen durch die  restaurierte, gründerzeitliche 
Fabrikantenvilla „Weinacker“ statt. Die Führung konzentriert 
sich auf die tempera- und Ölgemälde von Wilhelm Wickerts-
heimer (1886-1968)  und albert säger (1866-1924). Die bilder-
ausstellung steht unter dem Motto:
„Mahlberg aus künstlerischer Sicht in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts“

Von 14.00 uhr bis 17.00 uhr besteht die Möglichkeit, auf dem 
Museumsgelände Kaffee und Kuchen einzunehmen. Die 
bewirtung erfolgt durch die Mitglieder des Förderkreises 
Oberrheinisches tabakmuseum.

Wir werden die bevölkerung hierzu nochmals separat und 
rechtzeitig einladen.

bitte merken sie sich diesen termin schon heute vor.
Stadtverwaltung
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rotes Kinderfahrrad
schlüsselbund mit zwei schlüsseln

abzuholen im rathaus Mahlberg (bürgerbüro)

Wir gratulieren

am 11.03.
gerhard Franke, Mahlberg, bergstraße 51,  

zum 80. geburtstag

Den Jubilaren die besten glückwünsche und alles gute!

benz, bürgermeister

am Dienstag, 08.03.2016 um 20.00 Uhr findet eine Feuer-
wehrprobe statt.

ich bitte um pünktliches und vollzähliges erscheinen.

rolf ackermann
Kommandant

jugendfeuerwehr
Stadt Mahlberg 

am Freitag, den 11. März 2016 findet eine Feuerwehr-
probe von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr für die Gruppen A und 
B statt. 

Jugendwart Martin Müller
tel.: 07825/2230

in folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze: 

Ayurveda - Leben im Einklang mit den inneren und 
äußeren Rhythmen
Kochkurs mit einer kurzen einführung in die Prinzipien des 
ayurveda 

Frühling ist die Zeit der reinigung. Wenn wir im Winter 
schwere, fette und süße Kost zu uns genommen haben, 
können sich schlacken angesammelt haben, die sich häufig 
durch Müdigkeit, erkältung, bronchitis oder Frühjahrsallergie 
bemerkbar machen. aYurVeDa gibt uns zahlreiche impulse, 
wie mit hilfe einfacher reinigungskuren und Küchenrezepten, 
verfeinert mit heimischen Kräutern und gewürzen, der Über-
gang in den sommer gelingen kann.
Samstag, 05.03.16 von 9.30 bis 13.30 Uhr, Schule Mahlberg

Mit 50+ an den PC
sie erlernen den umgang mit dem PC. sie erstellen, gestalten, 
speichern und drucken Word-Dokumente. im Kurs lernen sie 
das arbeiten mit dem Windows explorer. sie tauchen ins 
internet ein, senden und empfangen e-Mails. Der unterricht 
findet unter Windows 7 und Office 2010 statt. Das skript 
enthält die beschreibungen für Windows XP, Vista und 
Windows 7 sowie Office 2003, 2007 und 2010. Zum Üben ist 
der Zugang zu einem PC unbedingt erforderlich. 
Ab Montag, 07.03.16 von 18.00 bis 20.15 Uhr, 6 Termine, 
immer Mo. und Do., Schule Mahlberg

Festliches Ostermenü
ein feines mehrgängiges Ostermenü mit viel Frühling, 
geschmack und wenig stress. Wir werden ein leichtes, gut 
vorzubereitendes Ostermenü kochen, das sowohl traditionell 
als auch modern ist.
Donnerstag, 10.03.16 von 19.00 bis 22.00 Uhr, Schule 
Mahlberg

(Neue) Wege aus der Trauer
Der tod beendet das leben eines geliebten Menschen, 
jedoch die liebe bleibt. nicht das "loslassen" ist so wichtig 
in der trauerarbeit, sondern die liebe und der Wunsch, dass 
diese liebe in veränderter Form weiterleben darf. Ziel der 
trauerarbeit ist es, im Äußeren die abwesenheit des geliebten 
Menschen zu realisieren und zu akzeptieren - jedoch im 
inneren eine neue beziehung zu ihm zu finden. 
Fr., 11.03.16 von 19.00 bis 21.00 Uhr und Sa., 12.03.16 von 
10.00 bis 14.00 Uhr, ehem. Feuerwehrgerätehaus

anmeldung und informationen bei der außenstellenleiterin 
andrea schaub, telefon 07822-433 5892, e-Mail: vhs-mahl-
berg@web.de oder im internet unter www.lahr.de/vhs

Ortsverband Mahlberg

Betriebsrente für Witwen auch bei später Ehe
nach der sogenannten späteheklausel hatten Frauen, die 
einen Mann nach seinem 60. geburtstag geheiratet hatten, in 
dessen todesfall keinen anspruch auf eine betriebliche 
hinterbliebenenversorgung. Mit urteil az 3 aZr 137/13 ist die 
Klausel hinfällig. so entschied am 4. august 2015 das 
bundesarbeitsgericht (bag), was der sozialverband VdK 
begrüßt. Die späteheklausel wurde gemäß Paragraf 7 absatz 
2 allgemeines gleichbehandlungsgesetz (agg) vom bag für 
rechtswidrig erklärt. im zugrunde liegenden Fall hatte sich der 
ehemalige arbeitgeber eines 2010 verstorbenen Mannes 
geweigert, der Witwe die betriebliche Witwenrente zu zahlen, 
weil der Mann erst im alter von 61 Jahren geheiratet hatte. 
Das bag gab nun der Witwe recht. Die gekippte spätehe-
klausel führe zu einer übermäßigen beeinträchtigung der legi-
timen interessen der versorgungsberechtigten arbeitnehmer, 
so die höchsten deutschen arbeitsrichter.
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Hinweise für die Betreiber  
von Eigenwasserversorgungsanlagen 
zur Durchführung von 
Trinkwasseruntersuchungen 
Die untere gesundheitsbehörde im landratsamt Ortenaukreis 
weist auch in diesem Jahr die betreiber von Kleinanlagen auf 
die wichtigsten betreiber- und untersuchungspflichten auf 
der grundlage der trinkwasserverordnung (trinkwV) hin. 

es wird entsprechend der nutzung zwischen folgenden anla-
genarten unterschieden:
1.  Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung mit Abgabe an 

Dritte:
  hierzu zählen alle anlagen, aus denen pro tag weniger als 

10 m³ trinkwasser im rahmen einer gewerblichen oder 
öffentlichen tätigkeit  genutzt werden (dezentrale kleine 
Wasserwerke nach § 3 nr. 2 buchstabe b trinkwV). in 
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
vermieteter Wohnraum unter die gewerbliche nutzung fällt.

2.  Kleinanlagen zur Trinkwasserversorgung ohne Abgabe 
an Dritte:

  hierzu zählen alle anlagen, aus denen pro tag weniger als 
10 m³ trinkwasser zur eigennutzung genutzt werden (Klein-
anlagen zur eigenversorgung nach § 3 nr. 2 buchstabe c 
trinkwV). 

es sind folgende untersuchungen vorgeschrieben:

Art der Klein-
anlagen zur 
Trinkwasser-
versorgung

Untersuchungsumfang
Unter-

suchun-
gsturnus

Mit Abgabe an 
Dritte gemäß § 3 
nr.2 Buchstabe 
b trinkwV

Eine routinemäßige 
Untersuchung gemäß 
anlage 4 teil i a) zur 
trinkwV : Koloniezahl bei 
22° und 36°C, coliforme 
bakterien, escherichia 
coli, enterokokken, 
ammonium, Oxidier-
barkeit, elektrische leit-
fähigkeit, ph-Wert, 
Färbung, trübung, 
geruch, geschmack 

Jährlich

eine umfassende Unter-
suchung *gemäß anlage 
4 teil i b) zur trinkwV 
(sofern 2015 nicht schon 
durchgeführt) oder ggf. 
Untersuchungen auf 
einzelne Parameter mit 
grenzwertüberschrei-
tungen aus der umfas-
senden untersuchung 
2015

Ohne Abgabe an 
Dritte gemäß § 3 
nr.2 Buchstabe c 
trinkwV 

Koloniezahl bei 22° und 
36°C, coliforme bakte-
rien, e. coli, enterokokken

Jährlich

Färbung, trübung (ntu), 
geruch, geschmack,  
ammonium, Oxidier-
barkeit, elektrische leit-
fähigkeit, ph- Wert eisen, 
Mangan, nitrat, 
Calcitlösekapazität, 
säurekapazität, Calcium

in maximal 
3-jährigen 
abständen

spätestens bis 31.12. eines Jahres muss die Probenahme 
für alle Untersuchungen erfolgt sein. Sofern die umfas-
sende Untersuchung im Jahr 2015 noch nicht durchge-
führt worden ist, muss diese unverzüglich nachgeholt 
werden. Der betreiber der Wasserversorgungsanlage hat 
dafür sorge zu tragen, dass die untersuchungsergebnisse 
innerhalb von zwei Wochen nach dem abschluss der untersu-
chung dem landratsamt Ortenaukreis, amt für Wasserwirt-
schaft und bodenschutz,  badstraße 20, 77652 Offenburg, 
vorgelegt werden. 

aus verwaltungsökonomischen gründen sollten die befunde 
vom untersuchungslabor elektronisch über das in baden-
Württemberg standardisierte Verfahren labDÜs oder über eine 
andere kompatible schnittstelle an das landratsamt übermit-
telt werden. eine solche befundübermittlung ist kostenfrei.

sofern dem landratsamt die untersuchungsergebnisse nicht 
fristgerecht vorgelegt werden, kann eine gebührenpflichtige 
untersuchungsanordnung erfolgen. sollte die vorgeschrie-
bene trinkwasseruntersuchung nicht durchgeführt werden, 
stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einem 
bußgeld geahndet werden kann.

außerdem wird auf die anzeigepflicht nach § 13 trinkwV 
hingewiesen, wonach der unteren gesundheitsbehörde die 
inbetriebnahme, die Veränderung, die außerbetriebnahme 
sowie der eigentumswechsel einer Kleinanlage anzuzeigen 
ist. 
Darüber hinaus besteht für betreiber von anlagen, die trink-
wasser im rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen 
tätigkeit abgeben, eine informationspflicht über die Wasser-
qualität gemäß § 21 trinkwV gegenüber den versorgten 
abnehmern. 

ihr ansprechpartner beim landratsamt Ortenaukreis, amt für 
Wasserwirtschaft und bo-denschutz, während der geschäfts-
zeit ist: 
herr Jürgen burg: tel. 0781/805 9668; 
juergen.burg@ortenaukreis.de

Der Wortlaut der geänderten Trinkwasserverordnung kann 
unter der homepage des umweltbundesamtes oder des 
DVgW abgerufen werden. 

auf den aushang in der informationssäule auf dem rathaus-
platz und im aushangkasten der Ortsverwaltung im stadtteil 
Orschweier in der Zeit vom 04.03.2016 bis 11.03.2016, jeweils 
einschließlich, wird hingewiesen.

Stadtverwaltung

Informationsveranstaltungen  
zur grafischen Antragstellung  
mit FIONA 2016 
im Jahr 2016 wird die grafische abbildung der antragsflächen 
im FiOna-geoinformationssystem die grundlage zur abgabe 
des gemeinsamen antrages bilden. hierzu bietet das amt für 
landwirtschaft im landratsamt Ortenaukreis im Großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes in der Badstraße 20 in 
Offenburg folgende informationsveranstaltungen an:
Grünlandbetriebe:
Fr. 04.03.2016 von 14.00 uhr – 17.00 uhr
Gemischtbetriebe:
Mi. 09.03.2016 von 18.00 uhr – 21.00 uhr
Do.10.03.2016 von 14.00 uhr – 17.00 uhr
Ackerbaubetriebe und ökologische Vorrangflächen: 
Fr. 11.03.2016 von 14.00 uhr – 17.00 uhr
Mo.14.03.2016 von 18.00 uhr – 21.00 uhr
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Das amt für landwirtschaft bittet, den bereits zugesandten 
„Wegweiser durch FiOna 2016“ zur schulung mitzubringen. 
es ist keine telefonische anmeldung erforderlich. 

Zusätzlich bietet das amt für landwirtschaft einzelplatzschu-
lungen an:
Tagestermine von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Do. 10.03.2016, Fr. 11.03.2016, Mo. 14.03.2016, 
Di. 15.03.2016, Do.17.03.2016, 
Tagestermine von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Mi. 16.03.2016, Do. 17.03.2016
Abendtermine von 18:00 Uhr – 22:00 Uhr 
Di. 15.03.2016, Mi. 16.03.2016
Samstagstermine von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sa. 12.03.2016, sa. 19.03.2016
Samstagstermine von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
sa. 12.03.2016, sa. 19.03.2016

Die Fiona – einzelplatzschulungen finden im eDV-raum 
(Zi.001) des amtes für landwirtschaft in der Prinz-eugen-
straße 2 in Offenburg statt.
Die einzelplatzschulung kostet fünf euro. eine anmeldung 
unter tel. 0781/805 7100 ist erforderlich.

Landratsamt und Sparkasse schreiben 
Integrationspreis 2016 aus - 
3.000 Euro für vorbildliche Projekte
Das landratsamt Ortenaukreis und die sparkasse Offenburg/
Ortenau schreiben auch dieses Jahr und damit zum dritten 
Mal den integrationspreis Ortenau aus, um die gesellschaft-
liche teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im 
Ortenaukreis noch intensiver zu fördern. Dabei sollen innova-
tive ideen, engagement und gelungene integrationsprojekte 
anerkannt und finanziell gewürdigt werden. Der integrations-
preis Ortenau 2016 wird von der sparkasse Offenburg/
Ortenau gestiftet. auch in diesem Jahr winken den drei besten 
Projekten Preisgelder von insgesamt 3.000 euro. Die bewer-
bungsfrist endet am 31. März.
aufgerufen sind alle einzelpersonen, Vereine, kirchliche oder 
karitative träger, schulen, Kindergärten, unternehmen, Orga-
nisationen, Kommunen, Firmen, Verbände und sonstige initia-
tiven, die ihren sitz im Ortenaukreis haben. Die durchgeführten 
integrationsleistungen, Projekte oder aktivitäten müssen im 
Ortenaukreis stattgefunden haben. ausschreibungstext und 
bewerbungsformular sind auf der internetseite http://www.
ortenaukreis.de/helfen unter „aktuelles“ abrufbar. Das bewer-
bungsformular kann durch aussagekräftige berichte, Zeitungs-
artikel, Fotos etc. ergänzt werden.
Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury aus Mitarbeitern 
des landratsamtes und der sparkasse Offenburg/Ortenau. 
Der erste Preis ist mit 1.500 euro dotiert, der zweite sieger 
erhält ein Preisgeld in höhe von 1.000 euro und der Drittplat-
zierte darf sich über 500 euro freuen. 
Die Verleihung des integrationspreises Ortenau findet am 
Mittwoch, 11. Mai, um 16 Uhr im rahmen der diesjährigen 
einbürgerungsfeier im großen sitzungssaal des landrats-
amtes in Offenburg statt. 

45. Warentauschtag am 12. März in 
Achern-Mösbach, Ettenheim, Haslach, 
Kehl und Offenburg-Zunsweier
Der 45. Ortenauer Warentauschtag findet am Samstagnach-
mittag, 12. März 2016, an fünf standorten im Ortenaukreis 
statt: in der Drei-Kirschen-halle in achern-Mösbach, der 
stadthalle ettenheim, der Markthalle in haslach im Kinzigtal, 
der Kt-halle in Kehl und in der Festhalle in Offenburg-
Zunsweier. Jeweils von 13.00 bis 14.45 uhr ist Warenan-

nahme, von 15.00 bis 16.00 uhr ist Warenabgabe. Mit dem 
Warentauschtag sollen noch funktionsfähige gebrauchsge-
genstände, für die der derzeitige besitzer keine Verwendung 
mehr hat, die aber für die Müllabfuhr viel zu schade sind, 
einen neuen besitzer finden.

artikel, die für den tausch in Frage kommen, sind etwa 
geschirr, gläser, besteck, Küchengeräte, Kochtöpfe, spiel-
zeug, taschen, Körbe, rucksäcke, aktentaschen, Ziergegen-
stände, stühle, Kleinmöbel, bücher, schlittschuhe, inliner, 
schlitten, Werkzeug, bastelbedarf, bücher, spiele, schall-
platten, elektrogeräte und Dreiräder. Kleidungsstücke können 
nur angenommen werden, wenn sie sehr gut erhalten und 
sauber sind. 

nicht angenommen werden verschmutzte gebrauchsgegen-
stände sowie sehr alte elektronikgeräte, vor allem bildschirme 
und Drucker. ski und skizubehör, Matratzen, autoreifen, 
teppichböden, Federbetten oder selbst aufgenommene 
Videokassetten werden ebenfalls nicht angenommen. auch 
größere gegenstände, wie Kühlschränke oder sofas, dürfen 
nicht in die hallen gebracht werden. sie können aber vor Ort 
schriftlich angeboten werden.

Wem etwas gefällt, der kann mitnehmen, so viel er tragen 
kann, egal ob er etwas gebracht hat oder nicht. Wer etwas 
mitnimmt, bezahlt einen einmaligen Mitnahmepreis von zwei 
euro pro Person. Die annahme der gebrauchten gegenstände 
ist kostenlos.

bereits seit 1994 findet das Warentauschen in dieser Form 
statt. aus kleinen anfängen hat sich der Warentauschtag zu 
einer beliebten, kreisweiten Veranstaltung entwickelt, bei der 
jedes Mal weit über tausend besucher Waren bringen und 
holen. Mit unterstützung des eigenbetriebs abfallwirtschaft 
des Ortenaukreises und einigen bürgermeisterämtern organi-
sieren bürgerinitiativen und Vereine die Warentauschtage vor 
Ort. 

ergänzend zum Warentauschtag gibt es auf der internetseite 
des eigenbetriebs abfallwirtschaft unter www.abfallwirtschaft-
ortenaukreis.de eine kostenlose gebrauchtwaren- und 
Verschenkbörse, in die jeder angebote und gesuche eintragen 
kann.

Weitere informationen zum Warentauschtag geben die abfall-
berater des landratsamtes Ortenaukreis unter 
telefon 0781 805-9623 oder 
e-Mail: johann-georg.kathan@ortenaukreis.de.

Gründung einer Selbsthilfegruppe 
„Klinefelter-Syndrom“ im Ortenaukreis
nach schätzungen leben in Deutschland etwa 80.000 Jungen 
und Männer mit dem Klinefelter-syndrom. symptome der 
Krankheit, die oft nicht erkannt wird, sind kleine hoden und 
Zeugungsunfähigkeit. Weitere symptome können antriebs-
armut, Vergrößerung der brustdrüse, Muskelschwäche, 
Müdigkeit, hochwuchs, hodenhochstand und testosteron-
mangel sein. 

Kinder fallen oft durch Kontaktarmut, Motorikstörungen, lern-
schwierigkeiten und sprachentwicklungsverzögerungen sowie 
eine verzögerte Pubertät auf.

„Der erfahrungsaustausch mit anderen betroffenen hilft, die 
Krankheit anzunehmen, macht Mut und stärkt das selbstwert-
gefühl. er kann eltern die angst vor der Diagnose nehmen und 
nützliche informationen für die alltagsbewältigung geben. 
informationen zur geplanten gruppe gibt es unter der telefon-
nummer 0781/805 9771.
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Gewerbe Akademie
Moderner Schriftverkehr
Mit Word und excel die tägliche büropraxis effizient und zeit-
sparend zu bewältigen lernen teilnehmer an der gewerbe 
akademie Offenburg im Modul drei „assistent für bürokom-
munikation“ ab dem 4. April. in einem tages- und einem 
abendkurs werden die grundlagen des modernen schriftver-
kehrs, die gestaltungsrichtlinien am PC und das einfügen von 
grafiken, Drucken mit Word, auto texte und rechtschreibung 
geübt. im bereich von Ms-excel zählt die tabellenkalkulation 
zum lernstoff.
Der lehrgang ist zertifiziert und kann unter bestimmten 
Voraussetzungen aus Mitteln des europäischen sozialfonds 
gefördert werden. Weitere auskünfte zum lehrgang und den 
möglichen Zuschüssen erteilt die gewerbe akademie Offen-
burg unter telefon 0781 /793 111 oder unter 
www.wissen-hoch-drei.de

Ein Lächeln in der Leitung
Wer einen großteil seiner arbeitszeit am telefon verbringt, der 
ist in dem Kurs „ein lächeln in der leitung – Perfekte Kunden-
betreuung am telefon“ am Freitag 18. März an der gewerbe 
akademie Offenburg richtig. Die teilnehmer werden ihre 
Fähigkeiten ausbauen, telefonate auf den Punkt zu bringen. 
rhetorische Kniffe werden ebenso geübt wie kundenorien-
tierte Formulierungen. Der lehrgang ist zertifiziert und kann 
unter bestimmten Voraussetzungen aus Mitteln des europäi-
schen sozialfonds gefördert werden. Weitere auskünfte zum 
lehrgang und den möglichen Zuschüssen erteilt die gewerbe 
akademie Offenburg unter telefon 0781/ 793 105 oder unter 
www.wissen-hoch-drei.de

Wissen für Elektrofachkraft auffrischen
Wer an der gewerbe akademie Offenburg die Fortbildung zur 
elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten absolviert hat, kann 
jetzt am Samstag, 19. März von 8.00 uhr bis 14.30 uhr an 
einem auffrischungskurs teilnehmen. es werden elektrotechni-
sche grundlagen wiederholt. auch die Vorschriften zur sicher-
heit sowie die neuerungen hierzu werden ein thema sein. 
geräteprüfung in theorie und Praxis steht im Mittelpunkt.
Der lehrgang ist zertifiziert und kann unter bestimmten 
Voraussetzungen aus Mitteln des europäischen sozialfonds 
gefördert werden. Weitere auskünfte zum lehrgang und den 
möglichen Zuschüssen erteilt die gewerbe akademie Offen-
burg unter telefon 0781/ 793 116 oder unter 
www.wissen-hoch-drei.de

Bundes-Freiwilligen-Dienst
Die brüder grimm schule in lahr, eine schule für sprachbe-
hinderte, sucht für das schuljahr 2016 / 2017 noch  interes-
senten für eine bufdi-stelle. 
Der bundes-Freiwilligen-Dienst ist für Menschen jeden alters, 
nach erfüllung der Vollzeitschulpflicht ab einem Mindestalter 
von 16 Jahren möglich. Voraussetzung ist eine abgeschlos-
sene schulausbildung und interesse an Kindern, die ein 
besonderes entwicklungsrisiko haben. 
ihre aufgabe ist es, im unterricht und der ganztagsbetreuung 
begleitend zu helfen. sie erhalten einblick in sonderpädagogi-
sche arbeitsweisen, sprachtherapie und unterricht. Diese 
stelle ist auch geeignet für die Vorbereitung auf ein studium 
der sonderpädagogik oder sozialpädagogik oder auf eine 
logopädische ausbildung. 
bei interesse nehmen sie bitte telefonisch Kontakt auf: 
07821/95449-2400 oder senden  sie eine Mail an: 
info@bgs-lahr.de

IndustrIe- und Handelskammer  
südlIcHer OberrHeIn

Gründung im Nebenerwerb
IHK-Veranstaltung zur nebenberuflichen Existenzgrün-
dung am 9. März in Freiburg
Die Selbstständigkeit ist für manchen Beschäftigten ein 
heimlicher Wunschtraum. Fehlt der Mut, gibt es eine inte-
ressante Alternative: die nebenberufliche Existenzgrün-
dung. Tipps zum Thema bietet die Veranstaltung der IHK 
Südlicher Oberrhein am Mittwoch, 9. März, in Freiburg.
im Mittelpunkt des nachmittags stehen die wichtigsten 
Fragen, die sich nebenberufliche existenzgründer stellen 
sollten. Das steuerrecht für gründer ist ebenso thema wie 
wichtige arbeitsrechtliche aspekte. tipps gibt es außerdem 
für die ersten schritte in die existenzgründung. auch informa-
tionen zur Krankenversicherung und zur gesetzlichen renten-
versicherung für selbständige im nebenerwerb bietet die 
Veranstaltung.
„Die nebenberufliche existenzgründung ist eine gute Möglich-
keit, eine geschäftsidee zu testen und ideal für gründer, die 
nicht die Möglichkeit haben, sich ihrer idee in Vollzeit zu 
widmen“, sagt Michael bertram, Mitglied der geschäftslei-
tung der ihK südlicher Oberrhein. „Mit diesem schritt können 
beschäftigte informationen und Wissen sammeln, um sich 
später gegebenenfalls endgültig für die selbstständigkeit im 
Vollerwerb zu entscheiden.“ bertram stellt den teilneh-
merinnen und teilnehmern der Veranstaltung die ihK als 
Partner bei der gründung vor.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 9. März, von 14 bis 
etwa 18 Uhr in den räumen der ihK südlicher Oberrhein, 
schnewlinstraße 11 - 13, in Freiburg statt. Die teilnahmege-
bühr beträgt 20 euro. um eine vorherige anmeldung wird 
gebeten. Kontakt: nicole Kintzinger, telefon 0761/3858-145, 
e-Mail: nicole.kintzinger@freiburg.ihk.de.

Aus den Umlandgemeinden

Bundesagentur für arBeit 
Agentur für Arbeit Offenburg 

Tipps für Berufsrückkehrerinnen!

Arbeitsagentur Offenburg beteiligt sich erneut am Inter-
nationalen Frauentag

Telefonaktionstag am 8. März 2016
am Dienstag, 8. März 2016 bietet die arbeitsagentur Offen-
burg ein spezielles angebot zum thema Frau und beruf. Der 
arbeitsmarkt im Ortenaukreis ist in einer guten Verfassung. 
Die nachfrage nach arbeitskräften ist in der region hoch und 
es gibt zunehmend mehr betriebe, denen es schwer fällt, 
geeignete Fachkräfte zu finden. ein guter Zeitpunkt für den 
beruflichen Wiedereinstieg.
Frauen, die wieder in den beruf einsteigen möchten, erreichen 
am Dienstag, dem 8. März 2016 zwischen 9 und 15 uhr über 
die hotline-nummer 0800 4 5555 00 (dieser anruf ist kos-
tenlos) die service-Center der bundesagentur für arbeit. nach 
der nennung des Kennworts „Frauenaktionstag“ und ihres 
Wohnorts werden sie direkt mit gisela Döpke, beauftragte für 
Chancengleich am arbeitsmarkt verbunden.
am telefonaktionstag können Fragen rund um den berufli-
chen Wiedereinstieg gestellt werden: Zur rückkehr ins berufs-
leben, zu beschäftigungsmöglichkeiten in Voll- und teilzeit, 
zur Vereinbarkeit von Familie & beruf, zur teilzeitberufsausbil-
dung und zu den besonderen unterstützungsangeboten der 
agentur für arbeit Offenburg für berufsrückkehrerinnen.
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Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.
BEZIRKSVERBAND 
SÜDBADEN-SÜDWÜRTTEMBERG

Kriegsgräberfahrt nach Verdun
Vom 7. -8. Mai 2016 findet eine Fahrt nach Verdun statt. 
Verdun ist zum sinnbild der sinnlosigkeit  jeden Krieges 
geworden. hunderttausende Deutsche und Franzosen 
mussten dort ihr leben lassen. auch aus unseren gemeinden 
sind Menschen in dieser tragödie des ersten Weltkrieges 
gefallen.
in absprache mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. organisiere ich diese Fahrt und gebe gerne weitere 
informationen. bitte frühzeitig anmelden.
Max stehlin, hauptstraße 53, rheinhausen, 
tel.: 07643/ 6831.

Unabhängige und kostenfreie  
Energie-Erstberatung
Mit unterstützung der stadt ettenheim bietet die Ortenauer 
energieagentur gmbh (Offenburg) am Mittwoch, den 
09.03.2016 ab 15:00 Uhr eine kostenfreie und neutrale 
energie-erstberatung für die bürger der städte ettenheim und 
Mahlberg, der gemeinden Kappel-grafenhausen, Kippen-
heim, ringsheim, rust und schuttertal im rathaus ettenheim 
an.
Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, sich nach 
vorheriger Terminvereinbarung kostenfrei im Rathaus von 
Ettenheim zu diesen Themen beraten zu lassen. Anmel-
dung bei der Stadtverwaltung Ettenheim bei Frau Anja 
Patscha (Tel.: 07822/ 432-301) unter Angabe des Bera-
tungsthemas.
Zum erstberatungstermin sollten relevante unterlagen (wie z. 
b. schornsteinfegerprotokoll, heizkosten- und ggf. strom-
rechnung, gebäudepläne, Fotos) mitgebracht werden.
schwerpunkt der erstberatung sind energieeinsparmaß-
nahmen und Fördermittel für Wohngebäude. 

Sprechtag der französischen 
Arbeitsverwaltung Pôle Emploi bei der 
INFOBEST Kehl/Strasbourg
Die inFObest Kehl/strasbourg bietet einmal monatlich einen 
sprechtag mit einem zweisprachigen berater des Pôle emploi 
elsass an.
im Falle von arbeitsplatzverlust oder bei drohender arbeitslo-
sigkeit berät der experte von Pôle emploi in individuellen 
gesprächen nicht nur zu leistungsrechtlichen Fragen oder zu 
der Frage, ob ein arbeitslosengeldanspruch in Frankreich 
besteht, sondern auch zur grenzüberschreitender Mobilität 
während der arbeitslosigkeit. 

Der nächste Sprechtag findet am Dienstag den 15.03.2016 
von 9.00 bis 12.00 Uhr bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg 
statt.

Terminvereinbarungen bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg 
sind telefonisch, per E-Mail oder vor Ort  unbedingt erfor-
derlich.

inFObest Kehl/strasbourg
rehfusplatz 11, D-77694 Kehl
tel. D : 0 7851/94 79 0
tel. F : 03 88/76 68 98 
e-Mail: kehl-strasbourg@infobest.eu

evang. Pfarramt, rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
tel.: 07825/9382 
pfarramt@ev-kirche-mahlberg.de
www.ev-kirche-mahlberg.de
www.Kirchen-app.de

Pfarrer bernd Walter

Lätare 
Freitag, 4.3.2016
17.30 uhr Konfirmanden i  im Jakobushaus
19.00 uhr Weltgebetstag der Frauen 
    in der ev. Kirche Kippenheim,
    anschließend geselliges beisammensein
    im kath. Pfarrsaal

Sonntag, 6.3.2016
9.30 uhr treff der Konfirmanden im Jakobushaus  
10.00 uhr Festgottesdienst mit Konfirmation i
    in Mahlberg (Pfr.Walter)
                                                            
Montag, 07.03.2016
19.00 uhr sprechstunde von Pfarrer Walter

Dienstag, 08.03.2016
19.30 uhr Frauenkreis: abschiedsfest 

Mittwoch, 09.03.2016 
15.45 uhr   gottesdienst im Pflegezentrum Mahlberg (Pfr. i.r. 

Frey)
                                           
Donnerstag, 10.03.2016
19.30 uhr Kirchenchor

Freitag, 11.03.2016
17.30 uhr Konfirmanden  ii
 
WELTGEBETSTAGSGOTTESDIENST 2016 AM 4.3.2016; 
19.00 UHR IN  DER EVANG. KIRCHE IN KIPPENHEIM
herzlich laden wir zum Weltgebetstaggottesdienst am Freitag, 
4.3., 19 uhr in die ev. Kirche zu Kippenheim ein. Die gottes-
dienstordnung wurde in diesem Jahr von Frauen aus Kuba 
gestaltet unter dem Motto“ nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“. im anschluss klingt der abend aus im kath.
gemeindehaus bei Kuchen und tee.

Kath. Pfarramt:  tel.: 07825/870634, Fax: 07825/870636
homepage:   www.Kath-Mahlberg.de
bürozeiten:    Di: 09.00 - 11.00 uhr + nachm. 17.00 - 

18.00 uhr, Mi: 09.00 - 12.00 uhr + nachm. 
15.00 - 17.00 uhr, Fr. 09.00 - 12.00 uhr

Pfarrer:    M. ibach, tel.: 07825/7119

Diakon:    Werner Kohler, sulz, tel. (07821) 22485
      Sprechzeiten nach Vereinbarung
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gemeinde-
referentin:   rosemarie haas, Mahlberg, 
      tel.: 07825/870635
      Sprechzeiten nach Vereinbarung

Pastoralassistent: sebastian Kienast, tel.: 0173/2102960,
      s.kienast@mariafrieden-kippenheim.de

Büchereizeiten:  mittwochs 16.00 uhr bis 17.00 uhr, 
 sonntags  10.00 uhr bis 11.00 uhr

Gottesdienste vom  05.03.2016 bis 13.03.2016
    
Sa. 05.03.2016 Samstag der dritten Fastenwoche
Kollekte für den Schuldendienst der Pfarrgemeinden
Kippenheim  16:00 uhr rosenkranz  
sulz    17:45 uhr  Feier der Versöhnung - 

beichte - Pfr. M. ibach
sulz    18:30 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. M. ibach
  
So. 06.03.2016 + VIERTER FASTENSONNTAG - "Laetare" 
Kollekte für den Schuldendienst der Pfarrgemeinden
Ottenheim   09:00 uhr  eucharistiefeier 
         - Pfr. W. andres
          mit tauffeier für Katharina 

Jung
Kippenheim  10:30 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. M. ibach
          anschl. Dankeschön-Fest 

für die Mitarbeiter

Di. 08.03.2016 Dienstag der vierten Fastenwoche
Mahlberg   17:00 uhr  schülergottesdienst 
         leitung s. Kienast
Mahlberg   19:00 uhr bußfeier 

Fr. 11.03.2016 Freitag der vierten Fastenwoche
Kippenheim  19:30 uhr taize-gottesdienst  
          Mit liedern und gebeten 

aus taize neustart! nach 
Jahren wieder zum ersten 
Mal! ein abendlob, das mit 
gesang, stille, gebet und 
einem text aus dem evan-
gelium zu beten, zu danken 
und gott zu loben 
versucht.

         Wir laden herzlich ein!

Sa. 12.03.2016 Samstag der vierten Fastenwoche
MISEREOR - KOLLEKTE
Kippenheim  15:00 uhr  tauffeier von elias Obergföll 

und Malaika inez ritter
Kippenheim  16:00 uhr rosenkranz  
Mahlberg   17:45 uhr  Feier der Versöhnung - 

beichte - Pfr. M. ibach
Mahlberg   18:30 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. M. ibach
          Mitwirkung: Kirchenchor sulz 
sulz    18:30 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. W. andres
  
So. 13.03.2016 Sonntag der vierten Fastenwoche
MISEREOR - KOLLEKTE
Kippenheim  10:30 uhr Kreuzweg - Pfr. M. ibach
          Feier der ganzen seelsorge-

einheit - anschl. Fasten-
suppe

Rosenkranzgebete finden in allen Gemeinden vor den 
Werktagsgottesdiensten statt!

Sonntagabendmesse: 
18.45 uhr Kapelle im Klinikum lahr

PFARRNACHRICHTEN – MAHLBERG
Pfarrbüro geschlossen am 08./11.03.2016.

Mutter-Kind-Spielgruppe im Pfarrsaal/Kindergarten Mahl-
berg
ihr habt dienstagmorgens von 9.00 bis 11.00 uhr Zeit!?
Dann kommt in die spielgruppe für Mütter/Väter mit Kindern 
von 0 – 3 Jahren.
bitte ein kleines Vesper u. evtl. trinken mitbringen.
beitrag: 0,50 eur.
Termine:  8.3; 15.3; 22.3; 
Über euren besuch würde ich mich freuen.
bei Fragen erreicht ihr tabea unter tel: 07825-432460

Gemeinsame Informationen 
PGR-Sitzung am Mittwoch, 09.03.2016 um 19.30 uhr in 
Ottenheim. Die sitzung ist öffentlich. herzliche einladung 
dazu!

Unter der Asche liegt Glut
Firmung für Erwachsene - „Crashkurs" 
am ersten Juliwochenende 2016 findet in unserer seelsorge-
einheit die Firmung statt. 
Über die Jugendlichen im betreffenden alter hinaus sind 
jedoch auch erwachsene eingeladen, die bislang noch nicht 
gefirmt worden sind.
Die seelsorgeeinheit lädt deshalb alle erwachsenen, die gerne 
das sakrament empfangen würden ein, sich im Pfarrbüro zu 
melden.
es soll für die interessenten eine eigene Vorbereitung an drei 
einzelnen abenden angeboten werden.
Kontakt: Pfarrbüro Kippenheim tel: 07825/7119 oder per Mail 
an: kippenheim@mariafrieden-kippenheim.de.

Wir erwarten Besuch aus Polen
in der Zeit vom 25. Juni bis 3. Juli 2016 erwarten wir besuch 
aus Pawlowice/Polen (Oberschlesien). seit mehreren Jahren 
bestehen nun schon partnerschaftliche Verbindungen in die 
heimat unserer Mesnerin bozena sklanny. Durch besuche in 
Deutschland und gegenbesuche in Oberschlesien wurden 
freundschaftliche bande geknüpft, manche sahen ihre frühere 
heimat wieder und andere lernten ein zuvor fremdes land 
kennen. es war für alle teilnehmer immer eine bereicherung. 
in Polen finden mittlerweile zwei Deutschkurse statt, das inte-
resse für unser land und unsere sprache ist ungebrochen. 
Wir freuen uns auf den bevorstehenden besuch und bemühen 
uns, einen anfänger- / Wiederholungskurs zum auffrischen 
bzw. erlernen der polnischen sprache zu organisieren.
benötigt werden auch Übernachtungsmöglichkeiten, schon 
heute möchten wir Menschen aus der ganzen seelsorge-
einheit einladen, für die Zeit des besuchs aus Polen als gast-
geber zu fungieren. bei interesse setzen sie sich bitte mit 
unserer Mesnerin "boni" sklanny in Verbindung.
Für den besuch wird ein Veranstaltungsprogramm vorbereitet, 
größtenteils wird die gruppe tagsüber unterwegs sein, aber 
es wird auch Zeit in der gastfamilie eingeplant.
Für das Jahr 2017 ist ein gegenbesuch in Polen vorgesehen, 
die teilnahme ist jedoch nicht davon abhängig, ob sie 
jemanden als gastgeber beherbergt haben. bei interesse 
können sie sich ebenfalls mit "boni" sklanny in Verbindung 
setzen, dann werden sie für die teilnahme 2017 vorgemerkt.
Doch nun erwarten wir erst einmal den besuch aus Polen, 
sobald einzelheiten festgelegt sind, werden wir sie an dieser 
stelle informieren und auch ein informationstreffen anbieten. 
bitte merken sie sich den termin des besuchs aus Polen 
bereits heute vor.
Ihr Freundeskreis KIPPOWICE (SE Kippenheim-Pawlowice)
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KATH. KinderTAgessTäTTe 
st. Josef Orschweier

KINDERSACHENMARKT in ORSCHWEIER
am Samstag, 5.03.2016 veranstaltet der kath. Kindergarten 
st. JOseF Orschweier von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr einen 
Kindersachen- Flohmarkt in der Mehrzweckhalle in Orschweier.
es können alle sachen rund um das Kind ge – und verkauft 
werden. Zur stärkung werden Kaffee und Kuchen, sowie erfri-
schungsgetränke angeboten. 
Für Anbieter ist die Halle ab 13 Uhr geöffnet.

Förderverein Kath. Kindertages-
stätte St. Josef Orschweier

Herzliche Einladung zur 5. Generalversammlung des 
Fördervereins der KiTa St. Josef Orschweier e.V.
am Freitag, den 18.03.2016 findet um 20.00 Uhr in der 
Kindertagesstätte Orschweier, blumenstraße 11 unsere alljähr-
liche generalversammlung statt.

Es sind folgende Tagesordnungspunkte vorgesehen:
1. begrüßung
2. bestimmung des Versammlungsleiters
3. bericht der schriftführerin 
4. bericht des 1.Vorstandes
5. bericht des rechners
6. bericht der Kassenprüfer
7. entlastung der Vorstandschaft
8. Verschiedenes, Wünsche und anträge
9. schlusswort
 
anträge, anregungen und Wünsche werden gerne bis spä-
testens 3 tage vorher direkt in der Kita oder unter der foerder-
verein@kita-orschweier.de  entgegengenommen.

herzlich Willkommen sind alle Vereinsmitglieder, gemeinde- 
und Ortschaftsräte, interessierte, Freunde und gönner. 

Wir freuen uns auf ihr Kommen. im anschluss an die 
Versammlung laden wir zum geselligen umtrunk ein.

Ariane Blasi 
1. Vorstand Förderverein der KiTa St. Josef Orschweier e.V.

EvangElisch-FrEikirchlichE
gEmEindE Ettenheim

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Ettenheim lädt 
sehr herzlich zu den Veranstaltungen und dem Gottes-
dienst ein:

Termine im Gemeindehaus:
Sonntag, den 06. März 2016 
10:00 uhr     gottesdienst

Sonntag, den 06. März 2016 
14:00-17:00 uhr   Winterspielplatz

Mittwoch, den 09. März 2016 
13:30-15:00 uhr  tafel

Weitere informationen unter tel. 07643/9140080 oder  
www.efg-ettenheim.de

Winterspielplatz

• Für Kinder bis 6 Jahren

• Eltern haben Aufsicht

Bällebad,
Hüpfburg

u.v.m.

WO: EFG Ettenheim// Stücklestr, 2 // 77955 Ettenheim

Kaffee & Kuchen erhältlich!

14 bis 17 Uhr

Eintritt frei!

am 6.3.16

Tauchclub NauTIluS
Mahlberg

EINLADUNG zur Jahreshauptversammlung des Tauchclub 
Nautilus, Mahlberg. 
am Freitag, den 04. März 2016 findet um 19 Uhr im Club-
heim des tennisclubs Mahlberg, die Jahreshauptversamm-
lung statt.
hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde, Vertreter der  
ört lichen Vereine und alle interessierten des tC-nautilus herz-
lich ein.    
         
Tagesordnung:
1. begrüßung und rückblick durch den 1. Vorstand
2. bericht des Kassenwart/Kassenprüfer
3. bericht des gerätewart 
4. bericht des trainers 
5. entlastung der Vorstandschaft
6. beschlussfassung über vorliegende anträge
7. Verschiedenes

Wir freuen uns, über eine rege Teilnahme.
Berghaus Sven, 1. Vorstand
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Sportnachrichten TuS Mahlberg

Weitere information finden sie auf unserer Webseite: 
www.tusmahlberg.de

Alte Herren
Freitag, 04.03.2016, 19.00 Uhr
training, sportgelände tus

Boule-Gruppe
Freitag, 04.03.2016, 18.00 Uhr
Freizeitvergnügen hinter dem Clubheim

Senioren
Samstag, 05.03.2016, 15.00 Uhr
FV schutterwald ii : tus Mahlberg i
sportplatz schutterwald

Sky-Sportsbar

Bundesliga 25. Spieltag
Samstag, 05.03.2016, 15.30 Uhr
bl Konferenz
Samstag, 05.03.2016, 18.30 Uhr
borussia Dortmund : bayern München
2. Bundesliga 25. Spieltag
Montag, 07.03.2016, 20.15 Uhr
sC Freiburg : rb leipzig
Champions-League (Achtelfinale)
Dienstag, 08.03.2016, 20.15 Uhr
Vfl Wolfsburg : aa gent
Europa League (Achtelfinale)
Donnerstag, 10.03.2016
FC Villareal : bayer 04 leverkusen (21.05 uhr)
borussia Dortmund : tottenham hotspurs (19.00 uhr)

Öffnungszeiten
Montag – Freitag     17:00 uhr
samstag (bl Fußball saison)  15:00 uhr
samstag (außerhalb bl Fußball saison) 17:00 uhr
sonntag       10:30 uhr - 
          13.00 uhr
          17:00 uhr
an heimspieltagen    10:30 uhr
an Feiertagen     10:30 uhr – 
          12.30 uhr
an Jugendspieltagen eine stunde vor spielbeginn
 
auf ihren besuch freuen sich
Aniko Viglioglia und team (tel.: 07825-5205)

Vorbereitungsspiel
Sonntag, – 6. März 2016:
17.00 uhr – tgb lahr – sC Orschweier

Jahreshauptversammlung
Wie schon angekündigt, findet die Jahrenshauptversammlung 
des sC Orschweier am Freitag, dem 11. März – um 20 Uhr 
– im Clubheim des sCO – im baggerloch – statt.

Tagesordnung
  1.  begrüßung
  2.  totengedenken 
  3.   rückblick und bericht Vorsitzender Kultur/Öffentlichkeits-

arbeit
  4.  rückblick der schriftführerin
  5.  ehrungen
  –  kurze Pause  –
  6.  rückblick und bericht Vorsitzender Finanzen
  7.  Kassenbericht des rechners
  8.  Kassenprüfungsbericht
  9.  rückblick durch den Vorstand sport
10.  abteilungsberichte:
   tC / ah-1 und ah-2 / skifreunde / Fitness / gymnastik
   Jugend (hier noch bekanntgabe satzungsänderung und 

abstimmung)
11.  Wahl eines Versammlungsleiters
12.  entlastung der Vorstandschaft
13.  neuwahlen
14.  Verschiedenes, Wünsche und anträge
15.  schlusswort    sC Orschweier e.V. 1921
Wünsche und anträge sind bis einschließlich Dienstag, 8. 
März an rudi aman, hirtengasse 11, 77972 Mahlberg, einzu-
reichen.
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Abbuchung/Einziehung der Jahresbeiträge
Der sport Club Orschweier teilt mit, dass etwa Mitte/ende 
März die Jahres-beiträge für 2016 abgebucht werden.
sollte sich bei jemanden im laufe des letzten oder dieses 
Jahres die bank-verbindung geändert haben, bitten wir, dies:
Arnd Ruoff, Grimmelshausenweg 4, 77972 Mahlberg, 
07825/8795646, arnd.ruoff@zipse.de – mitzuteilen.
Vielen Dank!

SC Orschweier

Jugendjahreshauptversammlung des SCO
gemäß der satzung des sC Orschweier muss vor der Jahres-
hauptversammlung des stammvereines die Jahreshauptver-
sammlung der Jugendabteilung durchgeführt werden.

hierbei werden über die diversen aktivitäten der einzelnen 
Jugendmannschaften berichtet. hauptthema wird aber die 
auflösung der eigenständigen Jugendsatzung und die zuge-
hörige integration in die satzung des hauptvereines sein. 
Zudem können auch eurerseits Vorschläge oder anfragen 
eingebracht, diskutiert und besprochen werden.

aus diesem anlass möchte der Jugendausschuss des sCO 
recht herzlich zu dieser hauptversammlung der Jugendabtei-
lung am heutigen Freitag, 04.03.2016 um 19.00 uhr ins sport-
heim Orschweier einladen.

-ABT: TENNIS-

Die hauptversammlung der tennisabteilung des sCO findet 
am

Dienstag, den 08. März 2016, um 20.00 Uhr

im nebenzimmer des gasthauses „Krone“ statt. Folgende 
tagesordnung ist vorgesehen.

1. begrüßung
2. berichte
3. entlastung der Vorstandschaft
4. Weiterführung tennisabteilung
5. satzungsänderung / richtlinien
6. Mitgliedsbeiträge
7. Verschiedenes / bekanntgaben

alle Mitglieder und interessierte sind hierzu recht herzlich 
eingeladen.
Die Vorstandschaft

TischTennisclub
Orschweier 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung des ttC Orschweier findet am 
Freitag, den 01. April 2016, 20.00 Uhr, im gasthaus "Krone" 
in Orschweier statt. 
 
alle aktiven und passiven Mitglieder sowie alle interessierten 
sind zur hauptversammlung recht herzlich eingeladen. 
 
Wünsche und anträge hierzu sind beim ersten  Vorsitzenden 
rainer loosmann schriftlich einzureichen. 
 
Tagesordnung 
1. begrüßung
2. totenehrung

3. bericht des schriftführers
4. bericht des sportwarts
5. berichte Kassenwart / Kassenprüfer
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. entlastung der Vorstandschaft
8. neuwahlen 
9. Wünsche und anträge 
 
TTC Orschweier 

Kinderchor
hallo Kinder des Orschweirer Kinderchors 
„Flott und Flink“ aufgepasst:
Wir singen gemeinsam an folgendem termin:
Samstag, den 05.03.2016

treffpunkt: Mehrzweckhalle Orschweier, siedlungsstraße 25
tel. 07822/3366, Marianne bellinghausen
Wer: Kinder ab 6 Jahren
neue Kinder sind herzlich willkommen!
MgV und singkreis Orschweier

Nachruf

Herr Herbert Röske
+ 27. Februar 2016

Mit großer trauer haben wir vom tode unseres grün-
dungsmitglieds herrn herbert röske erfahren. Der 
Verstorbene war von der gründung am 27.10.1981 bis 
zum 20. Juli 2012 schatzmeister und zeitweise geschäfts-
führer des Förderkreises Oberrheinisches tabakmuseum 
Mahlberg e. V. Während dieser Zeit hat er unermüdlich 
und ehrenamtlich an aufbau und betrieb des Oberrheini-
schen tabakmuseums Mahlberg mitgearbeitet und sich 
vor allem um die Mitgliederwerbung große Verdienste 
erworben. trotz seines handicaps war er immer aktiv, 
freundlich und positiv eingestellt. 
Wir werden ihm stets ein ehrendes gedenken 
bewahren.

unser tiefes Mitgefühl und unsere herzliche anteilnahme 
gilt seiner ganzen Familie.

Wolfgang Ohnemus  Karl-Heinz Stiefel
Vorsitzender des   stellvertretender Vorsitzender
Förderkreises    des Förderkreises
Oberrheinisches   Oberrheinisches
tabakmuseums    tabakmuseum
Mahlberg e. V.   Mahlberg e. V.

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS


